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Weihnachtsfrieden 
 

 
(Bildquelle: Anton Schäfer)    

 
 

Mit der abgebildeten Weihnachtsfrau aus Rumänien als Symbol wünschen wir allen Lesern ein 
fröhliches und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2024 mit dem Wunsch, 
dass dieses Jahr für alle Menschen ein Jahr der Vernunft, der Freundlichkeit und des Wohlbefin-
dens werden soll, dass Hass, Neid, Zwietracht und andere Egoismen ein Ende finden. (Red) 
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Sobald eine Million Unterschriften für die Initi-
ative gesammelt und von den nationalen Be-
hörden validiert worden sind, entscheiden die 
Kommissare über die offizielle Antwort auf die 
Initiative und zeigen auf, welche Maßnahmen 
gegebenenfalls folgen werden und warum. 
 
Seit 2012 wurden von europäischen Bürgern 
103 Initiativen zu Politikbereichen wie Umwelt, 
Tierschutz, Verkehr und Verbraucherschutz, 
Soziales und Grundrechte registriert. Es sam-
meln derzeit zehn Initiativen1 Unterschriften 
und zehn Initiativen2 haben eine offizielle Ant-
wort von der Europäischen Kommission erhal-
ten.  
 
Was ist der EBI-Baukasten „Aktive Demokratie 
in der EU“ für Schulen? 
 
Der interaktive EBI-Baukasten für Schulen3 soll 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 

das nötige Wissen und die Fähigkeiten vermit-
teln, die sie zu aktiveren und engagierteren EU-
Bürgern machen. Der Baukasten besteht aus 
vier Themeneinheiten, die jeweils einen ande-
ren Schwerpunkt haben und die sich von allge-
meineren Informationen über die Europäische 
Union hin zu spezifischen Informationen und 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Europä-
ischen Bürgerinitiative bewegen. Der EBI-
Baukasten ist in allen Amtssprachen der EU4 er-
hältlich. 
 
Die EBI in Österreich 
 
Über 900 Bürgerorganisatoren haben 103 Eu-
ropäische Bürgerinitiativen gestartet, darunter 
37 von österreichischen Organisatoren. Inner-
halb der EU wurden über 18 Millionen Unter-
schriften zur Unterstützung der Initiativen ge-
sammelt, davon wurden mehr als 267.000 Un-
terschriften in Österreich gesammelt.

 

  
Quelle: Wikipedia 

 
1 https://citizens-initiative.europa.eu/find-initia-

tive_de?CATEGORY%5B0%5D=any&SECTION=ALL&STATUS%5
B0%5D=ONGOING  

2 https://citizens-initiative.europa.eu/find-initia-
tive_de?CATEGORY%5B0%5D=any&SECTION=ALL&STATUS%5
B0%5D=ANSWERED  

3 https://citizens-initiative.europa.eu/schools/eci-educational-
toolkit_de#:~:text=The%20toolkit%20is%20desig-
ned%20for,part%20of%20a%20CLIL%20course.  

4 https://citizens-initiative.europa.eu/schools/eci-educational-
toolkit_de  
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Die „Schulden-Überwachung“ Griechenlands ist beendet 
Der Patient lebt – der Bevölkerung geht es schlecht 

(Anton Schäfer) 
 
 
Zwölf Jahren dauerte die Überwachung Grie-
chenlands durch die EU-Kommission (2010 bis 
2022).  
Zwölf Jahre Austeritätspolitik. 
Zwölf Jahre umstrittene „Privatisierungen“ zu 
Lasten des Staatsvermögens. 
Zwölf Jahre Reformen im Sinne des Neolibera-
lismus mit harten „Sparvorgaben“.  
Zwölf Jahre laute und stille Proteste der Bevöl-
kerung.  
Zwölf Jahre, in denen das Gesundheitswesen 
„zusammengespart“ wurde.  
Zwölf Jahre, in denen – in der EU einzigartig – 
die Pensionen gesunken sind.1 
Zwölf Jahre, während derer die Arbeitslosen-
quote gestiegen ist, um dann auf denselben 
Wert wie vor der Schuldenkrise zurückzugehen 
(rund 12 %).  
Zwölf Jahre lang wurden die Arbeitnehmer-
rechte sehr stark beschnitten. Griechenland 
liegt bei den unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten 
und Menschen in prekären Beschäftigungsver-
hältnissen inzwischen an der EU-Spitze. Jede 
fünfte Stelle im Bereich der Hotel- und Gastro-
nomieunternehmen bleibt unbesetzt, weil die 
Arbeitsbedingungen und das Lohnniveau so 
schlecht sind. 
Zwölf Jahre, in denen die Steuern erhöht wur-
den und damit vor allem die „kleinen“ Bürger 
weiter belastet wurden. 
Zwölf verlorene Jahre? 
 
 

Das Wirtschaftswachstum in Griechenland lag 
vor allem wegen des wiedererstarkenden Tou-
rismus in den vergangenen Quartalen deutlich 
über dem Euro-Zonen-Schnitt. Doch die Staats-
verschuldung war mit 189,3 % des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) im ersten Quartal 2022 
noch immer die mit Abstand höchste aller EU-
Staaten. Weiterhin bestehen erhebliche Kre-
ditrisiken, ist die Eigenkapitalausstattung der 

 
1 Im Herbst 2022 kam es zur ersten Pensionserhöhung seit Jah-

ren. 
2 https://orf.at/stories/3281775/ und  

https://orf.at/stories/3280077/  
3 https://orf.at/stories/3282961/  

Bankinstitute schwach und die Quote der „not-
leidenden“ Kredite mit 12,8 % hoch. 
Was haben die Milliardenkredite unter Vor-
gabe harter Spar- und Reformauflagen ge-
bracht? Der Euro-Rettungsschirm ESM und sein 
Vorläufer EFSF stellten immerhin über 200 Mil-
liarden Euro für Griechenland zur Verfügung.  
 

Viele – vor allem junge – Menschen mit höhe-
ren Bildungsabschlüssen wanderten wegen der 
schlechten Perspektiven in Griechenland in den 
letzten Jahren aus. Durch die Sparzwänge ver-
bunden mit der Abwanderung gut ausgebilde-
ter Menschen werden die mittelfristigen 
Wachstumsaussichten gebremst und dies führt 
wiederum zu einer immer größeren Belastung 
für das griechische Sozialsystem.2 
 
Die Armut erfasst inzwischen laut einer Erhe-
bung der amtlichen Statistikbehörde bereits 
ein knappes Drittel der griechischen Bevölke-
rung. Dieses Drittel hat nicht einmal das Min-
desteinkommen (knapp unter 800 Euro) zur 
Verfügung. Über drei Millionen Menschen gel-
ten offiziell als akut armutsgefährdet. Damit 
hat Griechenland – hinter Bulgarien – die zweit-
höchste Armutsquote in der EU. Würde der 
griechische Staat nicht ausreichend Sozialleis-
tungen bereitstellen, würde die Armutsquote 
sogar auf über 48 % steigen. 
 
Dieser Anstieg der Armut in Griechenland ist in 
den vergangenen Jahren erfolgt.3 Wer hat nun 
von dieser Sparpolitik, den Sparzwängen, dem 
jahrelangen Kuratel der griechischen Regierung 
wirklich profitiert? Die Banken und die Privat-
investoren, auch Spekulanten genannt, mit Un-
terstützung von kurzsichtigen Politikern wie 
z. B. Wolfgang Schäuble?4 Meines Erachtens 
kein „Ruhmesblatt“ für die europäische Soli-
dargemeinschaft.5 

4 https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/milliar-
den-deals-mit-griechenland-100.html  

5 Es werden sich einige erinnern, dass die Verleihung des „Karls-
preises“ an Wolfgang Schäuble bereits 2012 einiges an Unver-
ständnis verursacht hat. Nicht wegen dieser Schuldenpolitik, 
sondern wegen einiger seiner Verhaltensweisen. 
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Armut in Europa – Resolution von Bregenz 
(Anton Schäfer) 

 
 
In Europa müssen in allen Unionsmitgliedstaa-
ten seit Jahrzehnten Menschen an oder unter 
der Armutsgrenze leben. In einem der reichs-
ten Länder der Welt, in Österreich, betrifft dies 
über 17 % der Bevölkerung. Viele davon sind 
Working Poor, also Menschen, die nicht von ih-
rer Arbeit leben können.  
 
Die Volkshilfe Vorarlberg hat zusammen mit 
anderen Organisationen am 17. Oktober 2023 
daher die Resolution von Bregenz verabschie-
det und der zuständigen Soziallandesrätin, Ka-
tharina Wiesflecker, übergeben. 
 
Die Resolution von Bregenz steht unter dem 
Motto: Armut belastet alle! Daher haben fol-
gende Einrichtungen 

 Pensionistenverband Vorarlberg  
 Arbeiterkammer Vorarlberg  
 Volkshilfe Vorarlberg  
 Kolpingwerk Feldkirch  
 Rettet das Kind Vorarlberg  
 ifs (Institut für Sozialdienste)  
 Evangelische Pfarrgemeinde  
 Plattform Armutsmigration  
 SPÖ Vorarlberg  
 Vorarlberger Armutskonferenz 

umfassende Maßnahmen für alle armutsbe-
troffene Menschen gefordert. 
 
Denn die Sozialorganisationen in Vorarlberg 
haben einen dramatischen Anstieg der Unter-
stützungen für armuts- und ausgrenzungsge-
fährdete Menschen zu verzeichnen. Die Armut 
betrifft dabei alle Gesellschaftsschichten und 
Menschen in jedem Alter. 
Es droht nicht nur eine Verarmung breiter Be-
völkerungsschichten, sondern auch eine zu-
nehmende politische Polarisierung zwischen 
Reich und Arm, die alle betrifft. Die Vorzeichen 
dieser politischen und gesellschaftlichen Pola-
risierung sind bereits erkennbar und aus ande-
ren Staaten mit geringerem sozialem Ausgleich 
sind diese negativen Entwicklungen bekannt. 
Alleine von 2020 auf 2021 hat z. B. das Vermö-
gen der reichsten Österreicher um 50 Milliar-
den Euro zugenommen (+30 %), während die 

COVID-19-Krise, der Ukraine-Krieg und die 
dadurch angetriebene Teuerung wirtschaftli-
che Verluste und Nachteile vor allem für Men-
schen mit niedrigen Einkommen brachten. Das 
europäische Modell des Sozialstaats war und 
ist ein Erfolgsmodell, das einen gewissen Wohl-
stand und Zukunftsperspektiven für alle bedeu-
tet hat. Es muss nun durch weitere Maßnah-
men gestärkt werden.  
 
2020 bis 2022 wurde Unternehmen in Europa 
und Österreich mit vielen Milliarden Euro ge-
fördert (in Österreich mit über 25 Milliarden 
Euro). Es ist nun an der Zeit, auch die Menschen 
zu unterstützen, die die Last der Teuerung zu-
mindest im gleichen Ausmaß zu spüren bekom-
men wie Unternehmen. 
 
Die an der Resolution von Bregenz beteiligten 
sozialen Einrichtungen und Parteien fordern 
daher wirksame Auffangnetze für armutsbe-
troffene und einkommensschwache Men-
schen. Sie anerkennen die Bemühungen der 
Vorarlberger Landesregierung in diesem Be-
reich, die jedoch leider hinter der Realität zu-
rückbleiben.  
 
Fakten 
 
In Österreich lebten 2022 rund 1,55 Millionen 
Menschen, die von Armut und materieller Aus-
grenzung bedroht waren. Darunter waren rund 
353.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren.   
 
2022 waren laut Statistik Austria rund 235.000 
Menschen über 65 Jahren von Armut oder Aus-
grenzung betroffen. In der Gruppe befanden 
sich 80.000 Männer und 155.000 Frauen. Mehr 
als zwei Drittel der armutsbetroffenen über 65-
Jährigen sind somit weiblich.  
Im selben Jahr belief sich die Zahl der Österrei-
cher, die 65 Jahre oder älter waren, auf 
1.578.000. 2022 waren daher rund 15 % der 
über 65-Jährigen armutsgefährdet. 12 % der 
Männer und 18 % der Frauen im Alter über 65 
sind in Österreich von Armut betroffen. 
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Frauen erhalten in Österreich im Schnitt um 
40,5 % weniger Pension als Männer. Der Pen-
sion Pay Gap ist je nach Bundesland unter-
schiedlich tief. Die größte Ungleichheit 
herrscht in Vorarlberg: Hier erhalten Frauen 
fast um die Hälfte weniger Pension als Männer 
(um 47 %). 
 
Inhalt der Resolution von Bregenz 
 
Es sind schnelle, kurz- und langfristige Maßnah-
men erforderlich, die Menschen vor Armut zu 
schützen und es Betroffenen ermöglichen, aus 
Armutssituationen dauerhaft zu entkommen. 
Dies soll durch ein regionales und überregiona-
les Anti-Teuerungs-Paket erfolgen, welches be-
sonders betroffenen Menschen, Familien und 
Kinder gezielt erreicht – und zwar Empfänger 
von Sozialleistungen ebenso wie Erwerbstätige 
mit geringem Einkommen (working-poor). 
 
Es ist in der aktuellen Ausnahmesituation des 
Energiemarkts – in welcher der Markt nicht 
mehr funktioniert – eine geeignete und schnelle 
Regelung für alle betroffenen Menschen zu fin-
den, und zwar bei allen Energieträgern (auch 
bei Treibstoffen). 
 
Die Regierung in Vorarlberg muss sich im eige-
nen Interesse stark machen für die Anhebung 
aller Sozialleistungen auf ein armutsfestes Ni-
veau mit Anfang 2024. Sozialhilfe, Arbeitslo-
sengeld und Notstandshilfe müssen umgehend 
übervalorisiert werden. 
 
Genauso braucht es dringend einen Stopp bei 
der explodierenden Wohnkostenbelastung, vor 
allem im (privaten) Mietsektor, die die einkom-
mensschwachen Haushalte besonders hart 
trifft. Der Anteil der Haushalte mit einer Wohn-
kostenbelastung von über 40 Prozent des ver-
fügbaren Einkommens steigt und ist ein 

Anzeichen für einerseits weiter in der Einkom-
mensverteilung reichende Armutsgefährdung 
als auch die Verfestigung von Armut für viele. 
Eine Erweiterung des Bezugskreises der Wohn-
beihilfe und ein Ausbau des Angebots an ge-
meinnützigen, leistbaren Wohnungen sind das 
Gebot der Stunde und müssen von der Landes-
regierung umgesetzt werden. 
 
Die Regierung in Vorarlberg muss im eigenen 
Interesse dafür Sorge tragen, dass der Ausbau 
öffentlicher Leistungen für Kinder und Jugendli-
che, Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
und kognitiven Fähigkeiten und für alte Men-
schen verbessert wird. Dieser Ausbau umfasst 
ganztägige Schulen, Nachmittagsbetreuung, 
Kindergarten- und Krippenplätze, kassenfinan-
zierte Therapieplätze, frühe Hilfen, hochwer-
tige Elementarbildung und ein zweites ver-
pflichtendes Kindergartenjahr, verbesserte 
Pflegeinrichtungen, vereinfachter Zugang zu 
Pflegeplätzen, Förderung der 24-Stunden-
Heimpflege, Förderung und Unterstützung der 
zumeist weiblichen Angehörigen bei der Heim-
pflege etc. 
 
Wir brauchen eine Grundsicherung für Kinder, 
eine geeignete und sozial gestaffelte und teue-
rungsangepasste Grundsicherung für armuts-
betroffene Menschen. Eine soziale und wirt-
schaftliche Unterstützung für armutsbetroffene 
ältere Menschen.  
 
Die Vorarlberger Landesregierung muss es sich 
zum Ziel setzen, die Armut in Vorarlberg bis 
2030 zu halbieren und dann jedes Jahr eine wei-
tere Halbierung anstreben. Es braucht von den 
politisch Verantwortlichen im eigenen Interesse 
jetzt eine rasche Planung und Vorbereitung der 
Maßnahmen, um eine soziale Krise wirksam zu 
verhindern. 

 

   
               Foto: Anton Schäfer 
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Vereinsnachrichten 
 

 

Europawahl – wie „die Alten“ mobilisieren? 
(Anton Schäfer) 

 

Die Europawahl wirft schon ihre Schatten vo-
raus. Für uns Europäer wohl eines der wichtigs-
ten Ereignisse im Jahr 2024.  
Wird es gelingen, den Vormarsch von demokra-
tieskeptischen bis demokratiefeindlichen Kräf-
ten zu stoppen? Die Euroskepsis1 in Österreich 
umzukehren? 
 
Ein wesentlicher Schlüssel dafür werden die al-
ten Menschen sein. Sie sind zahlenmäßig inzwi-
schen eine der wichtigsten Wählergruppen, 
gleichzeitig auch sehr kritisch und lebenserfah-
ren.  
 
Die Europaunion Vorarlberg hat europe direct 
Vorarlberg vorgeschlagen, dass wir unsere 
Kräfte mit jenen der Pensionistenorganisatio-
nen in Vorarlberg bündeln und eine überpartei-
liche Wahlplattform bilden, durch die bei den 
Veranstaltungen der Pensionistenorganisatio-
nen (Tanzveranstaltungen, Ausflügen, 

Tagungen, gemütlichem Zusammensein etc.) 
Werbung für die Wahl zum Europäischen Par-
lament gemacht wird.  
 
In Vorarlberg sind die Pesionistenorganisatio-
nen  

- der Seniorenbund (50+) – ÖVP-nah,  
- der Pensionistenverband – SPÖ-nah,   
- der Seniorenring – FPÖ-nah und  
- Generation plus Vorarlberg – Grün-

nah. 
 
Die NEOS haben (noch) keine Seniorenorgani-
sation. 
 
Im Januar 2024 werden nun alle zusammensit-
zen und besprechen, wie dies zu bewerkstelli-
gen wäre.  
Die Hauptaktionszeit der Wahlplattform wird 
sich voraussichtlich auf die Monate April und 
Mai 2024 konzentrieren. 

 

 

 
1 https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpoli-

tik/17894167/warum-kein-land-so-eu-skeptisch-ist-wie-oes-
terreich  
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Vereinsnachrichten 
 

 

Diplom d’Honneur an die Stiftung Gloria Victis 
(Ingeborg Smith) 

 

Das Diplom d’Honneur wurde am 14. November 2023 in der Ungarischen Botschaft in Berlin an die 
Stiftung Gloria Victis, Budapest/Csömör für ihre „1. Gedenkstätte für 100 Millionen Opfer des Welt-
kommunismus“ verliehen. 
 
 
 

 
 
 
Die Europa-Preisverleihung in der Ungarischen Botschaft Berlin wurde in Anwesenheit von über 100 
Gästen als „schönstes Fest seit Jahren“ erlebt. Jetzt gilt es, sich stark zu machen für die 10.000 not-
wendigen Online-Unterschriften zur Durchsetzung der Online-Petition Gloria Victis – der interaktiven 
Mahnwache für die 100 Millionen Opfer des Weltkommunismus.  
Dies wurde vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schwarzbuch thematisiert.  
 
Aktuell geplant in Berlin als „Kleiner Bruder am Tränenpalast“, dem Grenzübergang am S-Bahnhof 
Friedrichstraße, verbunden mit täglichen Führungen. Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland hat bereits seinem „Kleinen Bruder“ ein herzliches Willkommen ausgesprochen! 
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Europa-Wikipedia 

In diesem Europa-Wikipedia sollen in wenigen Sätzen Begriffe erklärt und Interessantes dargestellt werden. Vor-
bild ist die freie gemeinnützige Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die seit dem 15. Jänner 2001 besteht.  
 

 
Panoramafreiheit 

 
Die Panoramafreiheit (auch Straßenbildfrei-
heit) ist eine in allen Rechtsordnungen der Uni-
onsmitgliedstaaten vorgesehene Einschrän-
kung des Urheberrechts.  
Dadurch ist es möglich, dass jemand von grund-
sätzlich urheberrechtlich geschützten Werken 
(z. B. Gebäuden, Kunst im öffentlichen Raum 
etc.), die öffentlich einsehbar sind, Fotos oder 
Videos auch zur öffentlichen Publikation anfer-
tigen kann, ohne den Urheber um Erlaubnis fra-
gen zu müssen.  
Spezielle Einschränkungen der Panoramafrei-
heit können aufgrund ausdrücklicher Anord-
nung bestehen (z. B. Fotografierverbot in ei-
nem Museum), im Rahmen des Hausrechts, der 
Persönlichkeitsrechte der Bewohner eines Ge-
bäudes oder aus Sicherheitserwägungen (z. B. 
bei militärischen Anlagen). 
In den Unionsmitgliedstaaten ist die Panora-
mafreiheit recht unterschiedlich geregelt und 
reicht von sehr liberal (Irland) bis streng regle-
mentiert (z. B. Frankreich).1  
 

 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Panoramafrei-
heit_in_Europa_%28Karte%29.png User: Maximilian Dörrbecker 
(Chumwa). 
 

Immer wieder gibt es Vorstöße, die Panora-
mafreiheit einzuschränken, soweit diese mit ei-
ner kommerziellen Nutzung verbunden wird 
(also z. B. zur Anfertigung von Postkarten). 
Dann soll eine Vergütungspflicht gelten. Dabei 

wird oft übersehen, dass sich viele der urheber-
rechtlich geschützten Werke (z. B. ein Ge-
bäude) im öffentlichen Raum mit Zustimmung 
und Willen des Urhebers befinden und auch in 
vielen Fällen diese Kunstwerke erst mit Steuer-
geld gefördert im öffentlichen Raum aufge-
stellt, gebaut oder installiert wurden. Daraus 
ergibt sich, dass die Fälle einer Ungleichbe-
handlung von Künstlern, deren Werke sich im 
öffentlichen Raum befinden, und solchen, de-
ren Werke im Inneren befinden gänzlich unter-
schiedliche Grundvoraussetzungen haben.  
Die Europäische Kommission hat in diesem Zu-
sammenhang, wie schon in der Vergangenheit, 
leider immer eine Rolle als Makler für die Ver-
mögenden eingenommen. Denn es ist in der 
Praxis so, dass „kleine“ Künstler so gut wie nie 
von einer Verschärfung der Panoramafreiheit 
bzw. des Urheberrechtsschutzes profitieren. 
Das Europäische Parlament hat eine Einschrän-
kung der Panoramafreiheit auf nicht-gewerbli-
che Nutzung 2015 abgelehnt2 und damit ein 
positives Zeichen für einen liberalen Umgang 
mit der Kunst gesetzt. 
Die Panoramafreiheit zu beschränken ist auf 
Dauer gesehen sinnlos, denn es wird dem prak-
tisch von Privaten und vielen kleinen Unterneh-
men meist aus Unkenntnis nicht Folge geleis-
tet. Es ist eine einschränkende Panoramafrei-
heit in vielen Fällen nur eine Hürde für rechts-
treue Bürger, während sich andere erst gar 
nicht darum kümmern. Salopp ausgedrückt, ist 
eine einschränkende Panoramafreiheit oft kein 
totes Recht aber „doofes“ Recht.  
Es wäre besser, hier eine Lösung wie bei der Ko-
pierabgabe (Pauschalabgabe) für (nunmehr le-
gale) Privatkopien von urheberrechtlich ge-
schützten Werken durch Privatpersonen und 
kleine Unternehmen zu finden. 

  

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029  
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-

0209_DE.html  
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Zu guter Letzt 
 
 

Vor 60 Jahren: erster amtlicher Raketenflug in Österreich 
 

 

 
 
 
 

 

 


